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1 Einleitung 

Aufgrund der Übergangsfristen werden zum 31.05.2005 zahlreiche Deponien geschlossen 

und müssen mit einer Oberflächenabdichtung versehen werden. Somit befinden sich die 

Anforderungen an Oberflächenabdichtungen im Fokus der fachlichen Diskussion.  

 

Die Deponieverordnung (DepV) [2] schreibt ebenso wie die Verwaltungsvorschriften TA Ab-

fall [3] und TA Siedlungsabfall [4] für die Oberfläche von Deponien je nach Deponieklasse 

unterschiedliche Regelabdichtungssysteme vor. Gleichzeitig lässt die DepV über die Rege-

lungen in Anhang 1 gleichwertige Systemkomponenten und gleichwertige Kombinationen 

von Systemkomponenten zu. Weitere Möglichkeiten für Ausnahmen und Abweichungen in 

diesem Zusammenhang bieten die §§ 3 Absatz 8 und 14 Absatz 6 DepV. Es besteht daher 

auch unter den stringenten Vorgaben der Verordnung Gestaltungsspielraum für alternative 

Abdichtungen. Sowohl seitens der Planer und Antragsteller als auch seitens der Behörden 

kann die Auswahl von bzw. Entscheidung über eine alternative Abdichtung erheblich erleich-

tert und ein einheitlicher Vollzug gewährleisten werden, wenn zuvor von einer kompetenten 

und unabhängigen Stelle die Eignung projektunabhängig  beurteilt wurde.  

 

 

2 Vorliegende Eignungsfeststellungen 

Für Kunststoffkomponenten der Abdichtungssysteme von Deponien stellt die Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin seit 1988 projektunabhängig deren Eig-

nung fest. Für andere Komponenten (Asphaltabdichtungen, Bentonitmatten, vergütete mine-

ralische Abdichtungen und Rohre) erteilte das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) in Ber-

lin bis 1998 allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen. Nachdem es nicht gelungen ist, das 

DIBt mit der abfallrechtlichen Zulassung von Komponenten für Deponieabdichtungssysteme 

zu beauftragen, setzte das DIBt nach einem Beschluss der Obersten Baubehörden der Län-

der (ARGE BAU) Bauprodukte für Deponien auf die Liste C, so dass bauaufsichtlich keine 

Zulassungen mehr erforderlich sind. Die vorliegenden bauaufsichtlichen Zulassungen sind 

aufgrund ihrer Befristung der Geltungsdauer auf 5 Jahre zuletzt im Mai 2003 ausgelaufen. 
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Unabhängig davon und insbesondere im Hinblick auf die Diskussionen im Zusammenhang 

mit der Umsetzung der Deponieverordnung besteht im Vollzug weiterhin das Erfordernis, die 

Eignung von Komponenten für Deponieabdichtungssysteme insbesondere bei neuen Pro-

dukten zu prüfen. 

 

In Ermangelung einer gesetzlich verankerten, umfassend kompetenten Stelle wurde daher 

die Eignung eines zwischenzeitlich neu auf dem deutschen Markt angebotenen Abdich-

tungsmaterials von 2001 bis 2002 in einem Arbeitskreis („Arbeitskreis Trisoplast“) geprüft, in 

dem Vertreter der Landesumweltbehörden, externe Gutachter und Vertreter des Herstellers 

zusammengearbeitet haben [7 und 8]. Die Ergebnisse sind in einer gemeinsamen Stellung-

nahme der im Arbeitskreis vertretenen Landesumweltbehörden sowie in zwei weiteren Pa-

pieren zu Herstellung und Qualitätssicherung zusammengefasst worden. Sie wurden - für 

Dritte nicht veränderbar - an zentraler Stelle (bis 31.03.2005 auf der Internetseite des Nie-

dersächsischen Landesamtes für Ökologie (www.nloe.de), danach auf der Internetseite der 

Niedersächsischen Gewerbeaufsichtsverwaltung (www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de) 

öffentlich zur Verfügung gestellt. 

 
 

3 Arbeitsauftrag und zu bearbeitende Themen 

Nachdem es nicht gelungen ist, eine Zulassungsstelle für Komponenten der Abdichtungssys-

teme in der Deponieverordnung zu verankern, erscheint eine Vorgehensweise analog zu der 

des „Arbeitskreises Trisoplast“ als sinnvolle Möglichkeit, um mit vertretbarem Aufwand für 

Hersteller und Behörden die Eignung von Komponenten der Abdichtungssysteme zu beurtei-

len und eine Gleichbehandlung zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sicherzustel-

len. Außerdem wird durch diese Form der Zusammenarbeit Doppelarbeit sowohl bei den 

Herstellern als auch bei den zuständigen Behörden vermieden. 

 

Die projektunabhängige Eignungsbeurteilung ist Voraussetzung, um für bewährte Produkte 

weiterhin den möglichen Einsatz im Deponiebau sicherzustellen und für neue Produkte die 

Basis der Genehmigungsfähigkeit zu schaffen und somit den technischen Fortschritt zu er-

möglichen.  

 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hält es daher gemäß Beschluss der 81. Sit-

zung am 24./25.09.2003 in Trier für erforderlich, dass anlassbezogen und projektunabhängig 
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die Eignung von Komponenten der Deponieabdichtungssysteme, für die keine Eignungsbe-

urteilung durch die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) in Berlin oder 

eine andere bundeseinheitlich bestimmte Stelle vorgenommen wird, beurteilt wird. Ferner hat 

die LAGA den Ausschuss für abfalltechnische Fragen (ATA) gebeten, u. a. für diese Aufgabe 

eine Ad-hoc-AG „Deponietechnische Vollzugsfragen“ unter Beteiligung des Umweltbundes-

amtes (UBA) einzurichten.  

 

Mitglieder der Ad-hoc-AG sind Vertreter der Länder, i. w. der Landesumweltbehörden und 

des UBA. Als Gast nimmt auch ein Vertreter des Bundesumweltministeriums an den Bera-

tungen teil. 

 
Aktuell hat die LAGA Bedarf an der Eignungsbeurteilung folgender Abdichtungskomponen-

ten festgestellt: 

 

• Bentonitmatten (Prüfung der Möglichkeit einer weiteren Verwendung bereits zugelas-

sener Bentonitmatten und Anpassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-

gen)  

• Trisoplast (Übernahme und Anpassung der Ergebnisse des Arbeitskreises Trisoplast) 

• Kombikapillarsperre (Prüfung der grundsätzlichen Eignung) 

• Abdichtungskomponenten, die aus Abfällen hergestellt werden (Festlegung einheitli-

cher Kriterien für die Eignungsprüfung)  

 

Bezüglich der Eignungsbeurteilung durch die Ad-hoc-AG haben für Bentonitmatten drei Her-

steller, für Trisoplast der Lizenznehmer für Deutschland und für die Kombikapillarsperre der 

Patentinhaber Interesse bekundet. 

 

 

4 Grundlagen 

Bevor die Beratungen über die Systeme bzw. Komponenten aufgenommen werden konnten, 

musste sich die Ad-hoc-AG aus Gründen der Rechtssicherheit für diesen Tätigkeitsbereich 

eine Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung wurde vom ATA auf seiner 63. Sit-

zung am 22./23.06.2004 in Speyer zur Kenntnis genommen. 

 

3



Als Grundlage der Eignungsbeurteilungen müssen zunächst Beurteilungsgrundsätze festge-

legt werden. Diese bestehen, vergleichbar mit dem Vorgehen des DIBt, aus „Allgemeinen 

Grundsätzen der Eignungsbeurteilungen“ und können durch produktgruppenspezifischen 

Grundsätze ergänzt werden. 

 

 

4.1 Allgemeine Grundsätze 

Die „Allgemeinen Grundsätze für die Eignungsbeurteilung von Abdichtungskomponenten“ 

hat die Ad-hoc-AG am 10.09.2004 beschlossen. In diesen werden aufbauend auf den 

Grundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnik [5] Anforderungs- und Bewertungsmaß-

stäbe für Deponieabdichtungen in Form materialunabhängig formulierter Grundsätze defi-

niert. In ihnen sind die abfallrechtlichen Anforderungen berücksichtigt. Dabei wird vorausge-

setzt, dass die Bestimmungen der TASi, der TA Abfall, der DepV und der Abfallablagerungs-

verordnung (AbfAblV) [1] hinsichtlich der für die einzelnen Deponieklassen festgelegten Zu-

ordnungswerte des abzulagernden Abfalls einschließlich der Übergangsregelungen sowie 

hinsichtlich der Organisation, des Betriebes und der Kontrolle der Deponie eingehalten wer-

den. Die Anforderungen an die Abdichtungskomponente werden unabhängig von Produkten 

oder Produktgruppen definiert.  

 

Die "Allgemeinen Grundsätze" sind die Grundlage für die Bewertung von Abdichtungskom-

ponenten in Deponieabdichtungssystemen im Rahmen der Eignungsbeurteilung für gleich-

wertige Systemkomponenten i. S. Anhang 1 DepV durch die Ad-hoc-AG. 

 

Die für die Eignungsbeurteilung von alternativen mineralischen Abdichtungskomponenten 

maßgebenden Maßstäbe und Nachweisverfahren sind in Tabelle 1 zusammengestellt. 
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Tabelle 1: Übersicht der erforderlichen Leistungsfähigkeiten und Nachweise 
 

 

Kriterien / Einwirkungen Leistungsfähigkeit Nachweise 
Dichtigkeit Permeationsraten  

DK I / II q ≤ 8 ⋅10-9 m3/(m2⋅s) 
DK III    q ≤ 8 ⋅10-10 m3/(m2⋅s) 

k-Wert - Bestimmung  
nach DIN 18 130 
Berechnung bei 30 cm Aufstau 

dauerhaft standsicher bei Bö-
schungsneigung 1 : 3  

Scherkastenversuch 

verformbar bis Krümmungsradius 
200 m ohne Erhöhung der Durch-
lässigkeit  

Biegezugversuch 

Mechanische Widerstandsfä-
higkeit 

hydraulisch widerstandsfähig (ero-
sions- und suffosionsbeständig) 

Körnungslinien 

Langzeitbeständigkeit (>> 100 
Jahre) der die Dichtigkeit maßgeb-
lich beeinflussenden Komponen-
ten 

zeitraffende Reaktorsimulation 
mineralogische Analogien 

Dauerbeständigkeit der die Stand-
sicherheit beeinflussenden Kom-
ponenten (> 1000 Jahre) 

zeitraffende Reaktorsimulation 
mineralogische Analogien 

beständig gegen agress. Nieder-
schlagswasser (pH 4 – pH 11) 

pH-stat-Verfahren  

beständig gegen Mikroorganis-
men, Pilze (Erhöhung corg < 1 %) 

Eingrabversuch 

beständig gegen Pflanzenwurzeln 
(Wurzelanteil < 1 Gew.-%) 

Wurzeltest 

schrumpfrissunempfindlich bei 
relativer Wassergehaltsänderung 
von bis zu 10 Gew.-% 

Trocknen 

Beständigkeit 

deponiegasbeständig Durchströmungsversuch 
Herstellbarkeit Die Errichtung muss unter Bau-

stellenbedingungen mit Sicherheit 
erbringbar und reproduzierbar 
sein. 

Probebau / Versuchsfeld 

systemverträglich Probebau / Versuchsfeld 
Scherversuche 

kontrollierbar (DK III) z. B. Stellungnahme der BAM 
frostsicher in der Bauphase  Frost-/Tauwechsel 
robust Probebau / Versuchsfeld 

Sonstige Kriterien 
(Hinweis: Erfüllung ist nicht in 
jedem Fall möglich und erfor-
derlich, ggf. ergänzende Maß-
nahmen und Elemente not-
wendig z. B. temporärer Frost-
schutz oder Kontrollelemente. 

umweltverträglich Einhaltung der Zuordnungswerte 
abfallrechtlicher Vorschriften 
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Im Einzelnen werden Anforderungen zu folgenden Punkten definiert und jeweils grundsätzli-

che Hinweise zu Nachweisgrundlagen genannt: 

 
 
Tabelle 2: Liste der im Rahmen des Eignungsnachweises abzuarbeitenden Themen 
 

• Dichtigkeit  gegenüber infiltriertem 
Niederschlagswasser 

• Herstellbarkeit 
• Herstellungsvoraussetzungen 
• Herstellungsverfahren 
• Empfindlichkeit gegenüber Ein-

baubeanspruchungen 
• Prüfung der Qualitätsmerkmale 
• Nachbesserungsmöglichkeit, Re-

parierbarkeit 
 

• Mechanische Widerstandsfähigkeit 
bezüglich  
• Standsicherheit 
• Verformbarkeit 
• Hydraulische Widerstandsfähig-

keit 
 

• Sonstige Anforderungen 
• Stand der Technik  
• Materialstreuungen, Fehleraus-

gleich 
• Empfindlichkeit 
• Verbund von Lagen und Schich-

ten 
• Imperfektionen 
• Verträglichkeit der Materialien  
• Kontrollierbarkeit  
• Frostsicherheit 
• Robustheit 
• Umweltverträglichkeit 

 

• Beständigkeit gegenüber 
• infiltriertem Niederschlagswasser 
• Mikroorganismen, Pilzen 
• Pflanzen 
• Tieren 
• Temperaturen 
• Witterung 
• Wassergehaltsänderungen 
• Gasen 

 

• Qualitätsmanagement  
• Qualitätsmanagement bei der 

Herstellung von Abdichtungspro-
dukten 

• Qualitätsmanagement bei der 
Herstellung der Abdichtung 

• Anforderungen an den Qualitäts-
managementplan 

• Verantwortlichkeiten und Umfang 
der Qualitätsprüfungen 
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4.2 Produktgruppenspezifische Grundsätze 

Wenn die Eignung mehrerer Produkte einer Produktgruppe, wie z. B. Bentonitmatten, beur-

teilt werden soll, müssen diese nach einheitlichen Nachweisverfahren geprüft werden. Daher 

bedarf es hierfür vorab entsprechender Festlegungen. Zu diesem Zweck werden vorab pro-

duktgruppenspezifische Grundsätze für die Eignungsbeurteilung erarbeitet. In diesen werden 

die Nachweisgrundlagen zusammengestellt, die die Besonderheiten der jeweiligen Produkt-

gruppe berücksichtigen. Sie nehmen Bezug auf alle die in den Allgemeinen Grundsätzen 

genannten Punkte. 

 

 

5 Arbeitsweise 

Die Ad-hoc-AG legt zunächst die Allgemeinen Grundsätze der Eignungsbeurteilung fest. Sie 

bedürfen der Kenntnisnahme (Billigung) durch die LAGA.  

 

Produktanbieter können eine Eignungsbeurteilung formlos beim Obmann der Ad-hoc-AG 

beantragen. Sie können ihren Antrag in der Ad-hoc-AG vorstellen und erläutern. 

 

Die Vollversammlung der Ad-hoc-AG entscheidet darüber, ob und wie die Eignung eines 

Produktes bzw. eines Systems durch die Ad-hoc-AG beurteilt werden kann und bestimmt, in 

welcher Reihenfolge mit der Eignungsbeurteilung begonnen wird.  

 

Sofern erforderlich legt die Vollversammlung produktgruppenspezifische Grundsätze der 

Eignungsbeurteilung ggf. unter Beteiligung externer Sachverständiger fest.  

 

Um mehrere Anträge parallel bearbeiten zu können, werden Unterarbeitsgruppen gebildet, 

die die Entscheidung der Vollversammlung der Ad-hoc-AG vorbereiten. Zu den Unterarbeits-

gruppen werden externe Sachverständige hinzugezogen.  

 

Die UAG entscheidet, ob die vom Produktanbieter vorgelegten Unterlagen für die Eignungs-

beurteilung ausreichend sind, oder ob zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden 

müssen. Die mit der Untersuchung zu beauftragende Stelle wird von der UAG in Abstim-

mung mit dem Produktanbieter festgelegt. Die Untersuchungsmethoden und der Untersu-

chungsumfang werden unter Berücksichtigung ggf. vorhandener produktgruppenspezifischer 

Grundsätze in Absprache zwischen der mit der Untersuchung zu beauftragenden Stelle, dem 
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Produktanbieter und der UAG abgestimmt. Die mit der Untersuchung zu beauftragende Stel-

le wird vom Produktanbieter beauftragt. 

 

Nachdem alle Untersuchungsergebnisse vorliegen und in der UAG diskutiert wurden fertigt 

sie den Entwurf einer Eignungsbeurteilung und legt ihn der Vollversammlung der Ad-hoc-AG 

zur Beschlussfassung vor. Beschlüsse der Vollversammlung werden als Mehrheitsbeschlüs-

se mit einfacher Mehrheit gefasst. Jedes Land und das UBA haben jeweils 1 Stimme. 

 

Die Eignungsbeurteilung wird dann dem ATA und von diesem der LAGA vorgelegt. Die LA-

GA kann die Eignungsbeurteilung zur Kenntnis nehmen und den Ländern zur Anwendung 

empfehlen. Die Art der Bekanntgabe obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Land. 

 

Für die Beratungen in der Vollversammlung und den UAG´en sowie für noch erforderliche 

Untersuchungen, hat sich der Produktanbieter vorab bereit zu erklären, die hierfür entste-

henden Kosten der externen Sachverständigen zu übernehmen.  

 

 

6 Sachstand 

Aufgrund der Geschäftsordnung der Umweltministerkonferenz (UMK) ist der Arbeitsauftrag 

von Ad-hoc-Arbeitsgruppen auf maximal ein Jahr befristet. Diese Frist endete am 

03.12.2004. Zunächst muss daher die Ad-hoc-AG mit der Fortsetzung ihrer Tätigkeit beauf-

tragt werden. Die LAGA hat im Dezember 2004 einen Beschluss gefasst, in dem die Amts-

chefkonferenz (ACK) um Zustimmung zur Fortsetzung der Tätigkeit der Ad-hoc-AG bis zum 

31.12.2007 gebeten wird. 

 

Die „Allgemeinen Grundsätze“ werden am 31.01./01.02.2005 im ATA beraten. 

 

 

6.1 Bentonitmatten 

Für die Festlegung von Grundsätzen für die Eignungsbeurteilung von Bentonitmatten hat 

eine Anhörung von Experten stattgefunden. 
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Als Grundlage für die Eignungsbeurteilung von Bentonitmatten werden derzeit produktgrup-

penspezifischen Grundsätze der Eignungsbeurteilung erarbeitet. Die externen Sachverstän-

digen wurden ausgewählt und werden in Kürze beauftragt. 

 

 

6.2 Trisoplast 

Die Beratungen zur Eignungsbeurteilung von Trisoplast werden von der entsprechenden 

UAG aufgenommen, sobald die externen Sachverständigen beauftragt sind. Zur Zeit stehen 

keine weiteren vergüteten mineralischen Abdichtungen zur Eignungsbeurteilung an. Daher 

können die produktgruppenspezifischen Grundsätze parallel zur Eignungsbeurteilung von 

Trisoplast erstellt werden. Diese Grundsätze können dann zu einem späteren Zeitpunkt he-

rangezogen werden, wenn weitere vergütete mineralische Abdichtungen zu beurteilen sind. 

 

 

6.3 Kombikapillarsperre 

Die Kombikapillarsperre stellt ein System von Komponenten dar, deren grundsätzliche Eig-

nung bereits festgestellt wurde [6]. Daher wird lediglich geprüft, ob auch unter Berücksichti-

gung der besonderen Anordnung der einzelnen Komponenten eine grundsätzliche Eignung 

nachgewiesen werden kann. Die Unterarbeitsgruppe „Kombikapillarsperre“ hat in ihrer ersten 

Sitzung den Untersuchungsbedarf definiert. Der Patentinhaber hat die Untersuchungen ver-

anlasst. Die Ergebnisse sollen in Kürze der UAG vorgestellt werden. 

 

 

6.4 Abfalldichtungen 

Die bautechnische Eignung von Abdichtungskomponenten, die aus Abfällen hergestellt wer-

den, muss in jedem konkreten Einzelfall beurteilt werden, da die Zusammensetzung und die 

Eigenschaften der zur Verwendung vorgesehenen Abfälle erheblich variieren können. Um 

dennoch zu einer einheitlichen Beurteilung zu gelangen, hat die Ad-hoc-AG „Grundsätze für 

die Eignungsbeurteilung unter Verwendung von aus Abfällen hergestellten mineralischen 

Dichtungen in Oberflächenabdichtungssystemen von Deponien“ erstellt und am 22.11.2004 

verabschiedet. Diese Grundsätze nehmen Bezug auf die in den „Allgemeinen Grundsätzen 

der Eignungsbeurteilungen“ genannten systemunabhängigen Anforderungen an die minera-
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lische Abdichtungskomponente und benennen die im Rahmen der Prüfung der bautechni-

schen Eignung vorzulegenden Nachweise und Angaben.  

 

 

7 Anwendung der Eignungsbeurteilungen 

Mit der objektunabhängigen Eignungsbeurteilung durch die Ad-hoc-AG wird festgestellt, dass 

die Leistungen der alternativen Abdichtung den Leistungen der entsprechenden Komponen-

ten bzw. Systems der Regelabdichtung i. S. der DepV gleichwertig sind. Dies setzt voraus, 

dass die Abdichtungen unter allen den für die Eignungsbeurteilung zu Grunde liegenden 

Randbedingungen verwendet werden. Im  Einzelfall können diese Randbedingungen gegen-

über der Regelabdichtung eingeschränkt oder erweitert sein. In der Eignungsbeurteilung 

werden daher die Voraussetzungen angegeben werden, unter denen die Abdichtungskom-

ponenten als Bestandteil der Abdichtung zu verwenden sind.  

 

Die Gleichwertigkeit einer alternativen Abdichtung wird projektbezogen durch die abfallrecht-

lich zuständige Behörde im Rahmen der Zulassung einer Deponie festgestellt. Eine projekt-

unabhängige Eignungsbeurteilung durch die Ad-hoc-AG sollte von der zuständigen Behörde 

als Grundlage ihrer Entscheidung herangezogen werden. Auch die „Grundsätze für die Eig-

nungsbeurteilung unter Verwendung von aus Abfällen hergestellten mineralischen Dichtun-

gen in Oberflächenabdichtungssystemen von Deponien“ sollen die zuständigen Behörden 

bei der Feststellung der Gleichwertigkeit  gemäß Anhang 1 Nr. 2 DepV im Rahmen abfall-

rechtlicher Genehmigungsverfahren unterstützen. Unabhängig davon kann im Einzelfall von 

der zuständigen Behörde auch auf der Basis anderweitig vorgelegter Eignungsnachweise 

eine Zustimmung zur Verwendung alternativer Produkte erteilt werden. 
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